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Vorlage Nr. VIII/0570 - Monheim

Primarbereich soll durch die Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und ..... (viele sozial benachteiligte Kinder, hoher Anteil an Migrantinnen und Migranten). 
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Vorlage Nr.



VIII/0570



Schulen und Sport Verfasser/in Herr Peter Heimann/Herr Günther Serafin



öffentliche Sitzung



Beratungsfolge Verwaltungskonferenz Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport Haupt- und Finanzausschuss Rat



TOP



Sitzungstermin 06.06.2011 22.06.2011 29.06.2011 13.07.2011 20.07.2011



Zuständigkeit Vorberatung Vorberatung Vorberatung Vorberatung Entscheidung



Entwicklungsplanung für die Offene Ganztagsschule (OGS)



Beschlussempfehlung 1. Die Entwicklungsplanung für die Schuljahre 2011/2012 bis 2013/2014 wird - unter der Voraussetzung, dass a) das Land Nordrhein-Westfalen sich mindestens im bisher festgeschrieben Umfang an den Kosten der OGS beteiligt und b) die dafür erforderlichen Investitionsauszahlungen im Teilfinanzplan B veranschlagt sind und die Investitionsdringlichkeitsliste für das jeweilige Haushaltsjahr durch die Aufsichtsbehörde genehmigt ist - in der vorliegenden Form verabschiedet. 2. Die Verwaltung wird beauftragt die OGS Gruppen analog der vorliegenden Planung in folgenden Schritten auszubauen: - Schuljahr 2012/2013 – bis zu 675 Plätze - Schuljahr 2013/2014 – bis zu 750 Plätze 3. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Abschluss der jährlichen Anmeldeverfahren über die Entwicklungen im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport sowie im Jugendhilfeausschuss zu berichten.



Beratungsergebnis Einstimmig



Mit StimmenMehrheit



Ja



Nein



Enthaltung



Laut BeschlussVorschlag



Abweichender Beschluss
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Begründung I. Veranlassung Durch Beschluss des Rates der Stadt Monheim am Rhein wurde die Verwaltung am 23.03.2010 beauftragt, eine OGS Entwicklungsplanung zu erarbeiten und den politischen Gremien zur Beratung vorzulegen. Das Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2011/2012 hat sich – bedingt durch das Elternwahlverhalten – bis zum Beginn des Frühjahres hingezogen. Insofern können für das kommende Schuljahr erst zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Bedarfszahlen vorgelegt werden. Dem Bedarf für das kommende Schuljahr wurde durch die Einrichtung der 5. Gruppe (Einstieg in den zweiten Ganztagszug) an der Schule am Lerchenweg sowie der Aufstockung um jeweils eine ½ weitere Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule und der Winrich-vonKniprode-Schule Rechnung getragen (Vgl. Vorlage VIII/0419 und VIII/0539). Aufgrund der vorgenannten Verzögerungen, der Komplexität und dem Erfordernis von weiteren Abstimmungen mit den Beteiligten kann die Planung erst zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegt werden. Darüber hinaus haben sich die Rahmenbedingungen für die Leo-Lionni-Schule im Februar 2011 verändert. Durch die Fusion der Comeniusschule mit der Leo-Lionni-Schule ergeben sich weitere Fragestellungen bezogen auf die OGS.



II. Ziele und Grundsätze Auf Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW wurde die „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ (OGS) in Nordrhein-Westfalen mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 eingeführt. Mit der Einführung der OGS wurden als zentrale Zielsetzungen die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Erreichung von mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit für Kinder verbunden. Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung sollen ein ganzheitliches Angebot in und im Umfeld der Schule werden, die sich neuen Lebensformen und Kooperationspartnern öffnet. „Die offene Ganztagsschule im Primarbereich soll durch die Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen aus Kultur und Sport sowie weiteren außerschulischen Partnern eine Lernkultur entwickeln, die die ‚Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert“ (OGS Erlass, 26.01.2006). Ziele • • • • •



Verbesserung der Bildungsqualität und Chancengleichheit für die Schulkinder. Förderung der Kompetenz der Kinder in allen Lebensbereichen (sozial, emotional, kognitiv und pragmatisch). Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gemeinsame Gestaltung von Bildung und Erziehung. Kindern bildende und sportliche Freizeitgestaltung ermöglichen.
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(vgl. Satzung über die Teilnahme am offenen Ganztag vom 06.06.2007 – Anlage 1) Grundsätze und grundlegende Strukturen der OGS sind: • • • • • •



Bedarfsorientierte und individuelle Förderung der Ganztagskinder. Die Partner aus der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Sports wirken als Kooperationspartner in der Schule mit. Betreuungsangebot an fünf Wochentagen in der Regel von spätestens 8.00 – 16.00 Uhr (mindestens bis 15.00 Uhr) sowie an Ferientagen. Bedürfnis- und betreuungsgerechte Gestaltung von Räumen. Sicherstellung einer Mittagessenversorgung. Freiwilligkeit der Anmeldung als Wahlmöglichkeit für Eltern.



Qualitätsstandards Die Offene Ganztagsschule soll die ganzheitliche Bildung der Schulkinder, die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihrer individuellen Kompetenzen fördern und stärken. Qualitative Merkmale der OGS sind: • • • • • • • • •



Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen. Ein verlässliches Zeitraster. Die Öffnung der Schule zum Sozialraum. Förderkonzepte für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen. Zusätzliche Zugänge zum Lernen über Projekte und AG´s. Hinführung zum selbstständigen Lernen und Gestalten. Freiräume zum sozialen Lernen und für selbstbestimmte Aktivitäten. Ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung mit Ruhe und Erholungsphasen und frei gestaltbaren Zeiten. Angebote zur gesunden Lebensgestaltung.



Jede Ganztagsschule entwickelt ein Ganztagskonzept, das regelmäßig fortgeschrieben wird und Teil des Schulprogramms ist. (vgl. Rundschreiben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen - MSW NRW - vom 23.12.2010 – Anlage 2). Rahmenstandards • • • • •



Verlässliche Betreuung der Schulkinder (unter Einschluss der Unterrichtszeit) von spätestens 8.00 bis 16.00 Uhr, bei Bedarf auch länger, mindestens aber bis 15.00 Uhr. Regelmäßige Mittagessenversorgung. Hausaufgabenbetreuung. Zeiträume für Entspannung und Freispiel. Besondere Förderangebote, Arbeitsgemeinschaften und Projekte.



Zur Gewährleistung der pädagogischen Qualität erfolgt die Ganztagsbetreuung in der Regel durch den Einsatz von Fachkräften mit pädagogischer Qualifikation. Dabei wird ein Betreuungsschlüssel von 2 : 25 (zwei Betreuungskräfte auf 25 Kinder) bzw. 2 : 12 bei OGS Gruppen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu Grunde gelegt. Im Hinblick auf Härten
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können sich Träger und Schulleitung auf die Vergabe von zwei Notplätzen je Gruppe verständigen. Die für die Ganztagsbetreuung erforderliche Infrastruktur wird durch den Schulträger sichergestellt. Das Raumangebot und die erforderliche Ausstattung orientieren sich dabei an den grundlegenden Zielsetzungen und Rahmenstrukturen der offenen Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der jeweils konkreten Bedingungen an den einzelnen Schulstandorten. Auf dieser Basis hat sich in Nordrhein-Westfalen seit 2003 eine rasche flächendeckende Ausbreitung der OGS, verbunden mit deutlicher Veränderung des Schulbetriebs der Grundschulen, vollzogen. In Monheim am Rhein wurden die OGS im Schuljahr 2003/2004 zunächst nur an einem Standort, der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule in Baumberg (100 Plätze), eingerichtet. Im Schuljahr 2004/2005 folgten die Hermann-Gmeiner-Schule (50 Plätze) und im Schuljahr 2005/2006 die Grundschule am Lerchenweg (75 Plätze). Im Verlauf der Schuljahre 2006-2008 wurden an allen Grundschulen in Monheim am Rhein OGS Plätze eingerichtet (ehemalige Alexander-von-Humboldt-Schule, Winrich-vonKniprode-Schule, Astrid-Lindgren-Schule und Lottenschule - jeweils 50 Plätze) sowie an der Leo-Lionni-Schule (Sprachförderschule des Kreises Mettmann/ 24 Plätze). Bis zum Schuljahr 2010/11 erfolgte ein weiterer Ausbau der Platzzahl bis zum heutigen Umfang von insgesamt 553 Plätzen zuzüglich 36 Plätze an der Leo-Lionni-Schule. III. Bedarfsentwicklung Zurzeit beläuft sich die Versorgungsquote mit OGS Plätzen auf 36 % aller Grundschulkinder. In den jeweiligen Schuljahren zuvor ist die Ausbauplanung bedarfsorientiert durchgeführt worden. Auf Basis der Anmeldungen im November wurde jeweils geprüft, an welchen Standorten ein Ausbau des OGS im Folgejahr notwendig erschien. Auf Basis dieser Informationen hat die Verwaltung Beschlussvorlagen erarbeitet, an welchen Schulen (weitere) OGS Gruppen eingerichtet werden sollen. Die politischen Gremien haben den jeweiligen Bedarfen Rechnung getragen. Für die Zukunft könnte als Basis der Prognose die Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Art der gebuchten Plätze in den Kindertagesstätten (25h/35h/45h/Förder) der Bedarf an OGS Plätzen abgeleitet werden. Bei den Förderkindern geht man üblicherweise von einer Ganztagsbetreuung (45 h) aus.



Aktuelle Belegung der Monheimer Kindertagesstätten: Schuljahr 2011/12 25h-Betreuung 35h-Betreuung 45h-Betreuung Förderkinder Gesamt



Geburtsdatum: 2.9.2004-30.09.2005



40 179 133 21 373



Schuljahr 2012/13 25h-Betreuung 35h-Betreuung 45h-Betreuung Förderkinder Gesamt



Geburtsdatum: 01.10.2005-30.09.2006



29 175 131 14 349
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Als Maßstab für die Anzahl der benötigten OGS Plätze schlägt die Verwaltung vor, eine Quote aus den Betreuungsverträgen für Kinder mit einer 45h-Betreuung, den Förderkindern zzgl. 25 % der Kinder mit einer 35h-Betreuung zu bilden. Schuljahr 2011/12 35h -Betr. zu 25 % 45h-Betreuung Förderkinder Zusammen



45 133 21 199



Quote



53 %



Gesamtschülerzahl in der Primarstufe



OGS Plätze bei 53%



Schuljahr 2012/13 35h -Betr. zu 25 % 45h-Betreuung Förderkinder Zusammen



1.491 790



44 131 14 189 54 %



Gesamtschülerzahl in der 1.515 Primarstufe (Prognose)



OGS Plätze bei 54%



818



Auf Grundlage des vorangestellten Szenarios könnte in den nächsten drei Jahren der Ausbau der OGS Plätze auf rd. 50 % angestrebt werden. Das würde einen Ausbau von derzeit 550 auf zukünftig bis zu 750 im Schuljahr 2013/14 bedeuten. Berücksichtigt man bereits die beschlossenen Ausweitungen an der Astrid-Lindgren-Schule und der Winrich-von-Kniprode Schule (jeweils eine ½ Gruppe ab 2011/2012) und der Schule am Lerchenweg (vier weitere Gruppen nach dem Ganztagsprinzip ab 2011/2012 sukzessive bis zum Schuljahr 2014/2015), stünden durch die Ausbauplanung in den nächsten drei Jahren weitere 100 Plätze zur Verfügung. OGS Versorgungsquote in anderen Städten - Schuljahr 2009/2010 Die nachfolgenden Zahlen, jeweils zum Stichtag erster Schultag nach den Herbstferien, machen deutlich dass der Ausbau der OGS in fast allen umliegenden Städten vorangetrieben wird. Die Darstellung der Vorlage bezieht sich auf die Vergleichszahlen im Schuljahr 2009/2010, da zurzeit keine aktuelleren Zahlen des Landes vorliegen. Köln Düsseldorf Erkrath Hilden Monheim a. Rh. Langenfeld Leverkusen



52 % 50 % (strebt für das aktuelle Schuljahr einen Ausbau auf 59 % an) 33 % 33 %



Landesweit



27 %



31 % 31 % 27 %



Freiwillige oder pflichtige Aufgabe? Gemäß § 24 Absatz 2 SGB VIII ist der öffentliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, Tagesbetreuungsplätze für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht vorzuhalten. „Leistungen der Kommune zur Einrichtung von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.“ Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in
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welchem Maße die Vorhaltung von Plätzen zur Ganztagsbetreuung bedarfsgerecht ist. (vgl.. Schreiben des MSW NRW vom 23.12.2010, Seite 9 [Bass 12 - 63, 1.4] - Anlage 2 sowie Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 18.02.2009 – Anlage 3).



IV. Räumliche Voraussetzungen und Ausstattung Den Schulen und der Verwaltung ist bewusst, dass die Ausweitung des Ganztagsangebotes aufgrund der prekären Haushaltslage der Stadt und auch der demografischen Entwicklung (zurückgehende Schülerzahlen) nicht dazu führen darf, den Schulraum für diesen Zweck zu erweitern. Sofern sich im Gebäudebestand keine anderen Alternativen ergeben, sollte daher angestrebt werden, kombinierte Klassen- und Ganztagsräume zu schaffen. Dieses Konzept wird in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert. Diese Konzeption beinhaltet, dass die Möblierung des Klassenraumes äußerst flexibel zu gestalten ist. Die Möbelkonfiguration in den Klassen muss ggf. auch unter Mithilfe der Kinder im Tagesverlauf rasch umgestellt werden können. Tische und Stühle müssen daher leicht, robust und stapelbar sein um den Anforderungen gerecht zu werden. Die bisherigen Tische und Stühle können diese Funktion nicht erfüllen (schwer, unflexibel) und müssen daher im Rahmen der Umsetzung sukzessive und bedarfsgerecht ausgetauscht werden. Ggf. müssen auch Regale sowie Tafelsysteme ergänzt werden. Zur Umgestaltung der Klassenräume wird von der Verwaltung ein Betrag von 12.500 € je Raum als angemessen betrachtet. Unabhängig von der Möblierung können sich innerhalb des Gebäudebestandes Notwendigkeiten ergeben, Räume umzubauen und/oder umzuwidmen. Die konkreten Bedarfe müssen in Zusammenwirken zwischen Schule, Träger der OGS und dem Schulträger im Zuge der Umsetzung des Konzeptes noch erarbeitet werden. Im Regelfall sollten diese Maßnahmen durch das Bauunterhaltungsbudget abgedeckt werden. Sofern sich das Modell der Kombi-Räume an einzelnen Standorten aus pädagogischen, räumlichen oder schulorganisatorischen Gründen nicht umsetzen lassen sollte, kann dies dazu führen, dass an einigen Standorten die Kapazitäten nicht ausgebaut werden können.



V. Ausbauplanung der einzelnen Schulstandorte Immer mehr Eltern entscheiden sich für eine Teilnahme Ihres Kindes am offenen Ganztag. Dieser Trend wird sich nach Einschätzung der Verwaltung auch in den Folgejahren fortsetzen. Die Bestrebungen der großen Nachbarkommunen, der Städte Köln und Düsseldorf, bestätigen diese Entwicklung. Aufgrund des nicht vorhersehbaren Elternwahlverhaltens bei den Schulanmeldungen ist es schwierig, die zukünftigen Bedarfe über das Schuljahr 2011/2012 hinaus schulscharf und exakt zu prognostizieren. Darüber hinaus können sich auch standortspezifische Einflüsse, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bzw. nicht in vollem Umfang abzusehen sind, ergeben. Beispielhaft sei genannt: Entwicklung der Standorte der Armin-Maiwald-Schule, Kapazitätsgrenzen aufgrund der Gebäudestruktur etc. Insofern sollte das nachfolgend beschriebene Szenario Eckpunkte bilden, die, insbesondere ab dem Schuljahr 2012/2013, im Bedarfsfall im Rahmen des vorgegebenen Zielkorridors einer etwa 50 %Deckung auch veränderbar sind.
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Handlungsoptionen für die einzelnen Standorte Armin-Maiwald-Schule - Nord (Standort Geschwister-Scholl-Straße) Schuljahr 10/11 Schülerzahl 134



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/71 112



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/68



OGS Plätze 50



Besonderheiten: - Dependancenstandort der Armin-Maiwald-Schule - die OGS ist mit dem OGS der Leo-Lionni-Schule räumlich, personell und organisatorisch eng verzahnt - an der Armin-Maiwald-Schule sind zurzeit zwei OGS Träger (Jugendamt am Standort Nord und ev. Kirche am Standort Süd) tätig - Schülerprognose am Hauptstandort und an der Dependance schwierig zu prognostizieren (Schule läuft zukünftig 2 bis 3 zügig) - Die Dependancensituation erschwert das Zusammenwachsen der Schule und wirkt sich u. a. auch auf die OGS aus. Mittelfristig ist anzustreben, die Standorte und die OGS Trägerschaften zusammenzuführen



Räumliche Voraussetzungen. - Gruppenräume sind aktuell ausreichend und gut ausgestattet vorhanden - zusätzlich gibt es separate Speiseräume und - eine großzügig dimensionierte Küche Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 vorhanden Gruppenzahl nicht ändern - 2012/2013 Verlagerung einer Gruppe an den Standort AMS-Süd



Armin-Maiwald-Schule - Süd (Standort Humboldtstraße) Schuljahr 10/11 Schülerzahl 192



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 62/60 179



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 62/65



OGS Plätze 87



Besonderheiten - Hauptstandort der Armin-Maiwald-Schule, - an der Armin-Maiwald-Schule sind zurzeit zwei OGS Träger tätig - Schülerprognose am Hauptstandort und an der Dependance schwierig zu prognostizieren (Schule läuft zukünftig 2 bis 3 zügig) - an der Armin-Maiwald-Schule sind zurzeit zwei OGS Träger (Jugendamt am Standort Nord und ev. Kirche am Standort Süd) tätig - Die Dependancensituation erschwert das Zusammenwachsen der Schule und wirkt sich u. a. auch auf die OGS aus. Mittelfristig ist anzustreben, die Standorte und die OGS Trägerschaft zusammenzuführen.



Seite: Seite:88



Fortsetzung FortsetzungBeschlussvorlage Beschlussvorlage



-



Eine Gruppe für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Gruppengröße 12 Kinder)



Räumliche Voraussetzungen - Gruppenräume wurden im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten 2006 in Containerbauweise geschaffen (Fördermittel des Bundes - IZBB) und sind gut ausgestattet. - zusätzlich gibt es einen separaten Speiseraum und eine zurzeit ausreichend dimensionierte Küche, bei einem weiteren Ausbau ist zu prüfen, ob die Infrastruktur (Küche/Foyer) im Bürgerhaus mit genutzt werden kann. - ein weiterer Ausbau ist möglich, wenn man dem Konzept des kombinierte Ganztagsund Klassenraumes folgt. - Bei einer Verlagerung von OGS-Gruppen vom Standort Nord ist das Raumkonzept zu überprüfen und ggf. den Bedarfen anzupassen. Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 vorhanden Gruppenzahl nicht ändern - 2012/2013 Verlagerung einer Gruppe vom Standort AMS-Nord an den Standort Süd - 2013/2014 Verlagerung einer weiteren Gruppe vom Standort AMS-Nord an den Standort Süd



Winrich-von-Kniprode-Schule Schuljahr 10/11 Schülerzahl 225



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/77 231



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 88/90



OGS Plätze 100



Besonderheiten - ./.



Räumliche Voraussetzungen: - Gruppenräume sind aktuell ausreichend und gut ausgestattet vorhanden - zusätzlich gibt es einen separaten Speiseraum und eine zurzeit knapp ausreichend dimensionierte Küche; bei einem weiteren Ausbau des Ganztages über vier Gruppen hinaus, ist zu prüfen, ob diese Kapazitäten ausreichen! - ein weiterer Ausbau wäre bedingt möglich, wenn man dem Konzept eines kombinierte Ganztags- und Klassenraumes folgen würde - ggf. lässt sich durch Umgestaltung von Räumen im Untergeschoss zusätzlicher Platz für den Ganztag generieren. - Aufgrund des Alters und der Struktur des Gebäudes können sich nicht zu beziffernde Risiken bei angestrebten Umbauten/Umwidmungen ergeben



Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 vorhanden Gruppenzahl um ½ Gruppe aufstocken - 2012/2013 weitere Aufstockung um ½ Gruppe auf dann insgesamt 4 Gruppen
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Astrid-Lindgren-Schule Schuljahr 10/11 Schülerzahl 197



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 66/61 217



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/70



OGS Plätze 75



Besonderheiten - ./. Räumliche Voraussetzungen - Gruppenräume sind aktuell ausreichend und gut ausgestattet vorhanden - zusätzlich gibt es einen separaten Speiseraum und eine ausreichend dimensionierte Küche im Mensagebäude auf dem Schulhof - ein weiterer Ausbau wäre möglich, wenn man dem Konzept eines kombinierte Ganztags- und Klassenraumes folgen würde Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 vorhanden Gruppenzahl um ½ Gruppe aufstocken auf dann insgesamt 3 Gruppen - 2012/2013 noch nicht absehbar



Lottenschule Schuljahr 10/11 Schülerzahl 210



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/70 214



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 75/82



OGS Plätze 88



Besonderheiten - ./.



Räumliche Voraussetzungen - Gruppenräume sind aktuell ausreichend und gut ausgestattet vorhanden. - zusätzlich gibt es zwei separate Speiseräume und eine ausreichend dimensionierte Küche im Mensagebäude auf dem Schulhof - ein weiterer Ausbau wäre möglich, wenn man dem Konzept eines kombinierte Ganztags- und Klassenraumes folgen würde



Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 in Abstimmung mit der Schule keine Aufstockung angestrebt - 2012/2013 vorhanden Gruppenzahl um ½ Gruppe aufstocken auf dann insgesamt 3 ½ Gruppen
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Schule am Lerchenweg Schuljahr 10/11 Schülerzahl 306



Schuljahr 11/12 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 100/103



Schuljahr 12/13 OGS Plätze/ Schülerzahl tats. Belegung 125/138



OGS Plätze 150



Besonderheiten Die OGS an der Schule am Lerchenweg hat eine besondere Stellung in der Monheimer Ganztagslandschaft. Vor mehr als vier Jahren wurde hier die erste „Ganztagsklasse“ eingerichtet in der Unterrichts- und Freizeitphasen über den ganzen Schultag verteilt werden. Mittlerweile existiert ein vollständiger Ganztagszug mit den Klassen eins bis vier. Aus Basis der OGS-Anmeldezahlen im Jahr 2008/2009 hat die Schule bereits im Jahr 2009 starkes Interesse signalisiert, den OGS an der Schule um einen weiteren Ganztagszug auszubauen. Die im Schuljahr 2009/2010 erneut hohen Anmeldezahlen im OGS bestätigen die Notwendigkeit zum bedarfsgerechten Ausbau. In der Beratungsvorlage VIII/0419 wurden die Gründe umfassend dargelegt. Die Konzeption der Schule ist auf einen zweiten Ganztagszug ausgerichtet. Der sukzessive Ausbau in den Folgejahren ist daher dringend geboten.



Räumliche Voraussetzungen - Gruppenräume sind ausreichend und gut ausgestattet vorhanden - Durch die gemeinsame Nutzung der Mensa an der Peter-Ustinov-Gesamtschule ist ein ausreichend dimensionierter Verpflegungsbereich gegeben - Für 2011/2012 werden zwei Klassenräume zu kombinierten Ganztags- und Klassenräumen umgestaltet. Hierfür wird ein vorhandener Gruppenraum aufgegeben. In den drei nachfolgenden Jahren sollen jährlich zwei Klassenräume umgewandelt werden. Die Rahmenkonzeption wurde von der Verwaltung bereits mit der Schule abgestimmt.



Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 Aufstockung auf 5 Gruppen - 2012/2013 Aufstockung auf 6 Gruppen - 2013/2014 Aufstockung auf 7 Gruppen - 2015/2015 Aufstockung auf 8 Gruppen
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Hermann-Gmeiner-Schule Schuljahr 10/11 Schülerzahl 224



OGS Plätze 100/99



Schuljahr 11/12 Schülerzahl 230



OGS Plätze 100/102



Schuljahr 12/13 Schülerzahl



OGS Plätze



Besonderheiten: Im aktuellen Anmeldeverfahren ist die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erheblich angestiegen, so dass im Schuljahr 2011/2012 voraussichtlich bis zu 24 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die OGS frequentieren werden. Es wird daher angestrebt eine Regelgruppe in zwei Gruppen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf umzuwandeln. Die erhöhten Landeszuweisungen sollen dazu dienen das Stundenkontingent entsprechend aufzustocken. Der städtische Eigenanteil bleibt unverändert. Aufgrund der bestehenden engen Verzahnung mit der durch das Jugendamt in der Schule eingerichteten Schulsozialarbeit, der engen Verknüpfung mit MoKi.II und der bereits langjährig bestehenden sehr engen Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und der Schule, sowie nicht zuletzt auch wegen der engen räumlichen Nähe zu zwei der drei städtischen Kindertagesstätten und zum Haus der Chancen macht es Sinn die offene Ganztagsbetreuung der Schule weiterhin in städtischer Trägerschaft zu führen. Aufgrund der hier bereits gegebenen guten fachlichen Vernetzungsstrukturen besteht hier ein hohes Potential die Hermann-Gmeiner-Schule modellhaft als Inklusionsschule unter schwierigen sozialen Bedingungen weiter auszuprägen.



Räumliche Voraussetzungen - Gruppenräume sind ausreichend vorhanden und gut ausgestattet - Die Mahlzeiten werden in den Gruppenräumen eingenommen - eine knapp ausreichend dimensionierte Küche ist vorhanden Handlungsbedarfe / Terminierung/ Perspektive 2011/12 ff. - 2011/2012 keine Aufstockung angestrebt - 2012/2013 Aufstockung um ½ Gruppe - 2013/2014 Aufstockung um ½ Gruppe



Nachrichtlich: Leo-Lionni-Schule (Förderschule in Trägerschaft des Kreises Mettmann) – Standort Geschwister-Schholl-Straße Träger der OGS an Leo-Lionni-Schule ist das Jugendamt der Stadt Monheim am Rhein. Die Einrichtung wird kostenneutral betrieben und durch den Kreis Mettmann finanziert. Die OGS mit zurzeit 36 Plätzen ist eng mit dem Ganztag an der Armin-Maiwald-Schule, Standort Geschwister-Scholl-Straße (räumlich, personell und organisatorisch) verzahnt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich der Leo-Lionni-Schule dürfte durch die inklusive Beschulung tendenziell sinken. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass dort die unterschiedlichen Ganztagsangebote - OGS am Standort Geschwister-Scholl-Straße sowie der erweiterte gebundene Ganztag am Standort Krischerstraße – mittelfristig in einer Ganztagsform gebündelt werden.
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VI. Finanzielle Auswirkungen 1.) Standard-Förderung Betriebskosten je Landesförderung Durchschnittliche Kommunaler Gruppe (inkl.Hauswirtschaft) Elternbeiträge Kostenanteil 55.000 € 23.375 € 13.500 € 18.125 € Betriebskosten je OGS Platz 2.200 € 935 € 540 € 725 € Gilt für: - Astrid-Lindgren-Schule - Lottenschule - Schule am Lerchenweg - Armin-Maiwald-Schule - Süd (Standort Humboldtstraße) - Winrich-von-Kniprode-Schule



2.) Erhöhte Förderung aufgrund besonderen Förderbedarfs (viele sozial benachteiligte Kinder, hoher Anteil an Migrantinnen und Migranten)



Landesförderung Durchschnittliche Kommunaler Betriebskosten je Gruppe (inkl.Hauswirtschaft) Elternbeiträge Kostenanteil 63.000 € 23.375 € 7.500 € 32.125 € Betriebskosten je OGS Platz 2.520 € 935 € 300 € 1.285 € Gilt für: - Hermann-Gmeiner-Schule - Armin-Maiwald-Schule - Nord (Standort Geschwister-Scholl-Straße)



Belegungsszenario bis zum Schuljahr 2013/2014 (Verteilung der OGS Plätze) Schuljahr



2010/2011



2011/2012



2012/2013



2013/2014



WvKS AMS – Nord AMS – Süd ALS SaL Lotte HGS Gesamt bedarfsorientierte „freie“ Spitze bis zur 50 % Deckung (= 750 Plätze) im Jahr 2013/2014. 675 Plätze im Übergangsjahr 2012/2013



2014/2015 (nachrichtlich wg. Entwicklung SaL)



Schule 75 75 62 66 100 75 100 553



88 75 62 75 125 75 100 600



100 50 87 75 150 88 112 662



100 25 112 75 175 100 125 712



13



38



200
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Finanzielle Auswirkungen (Kommunaler Kostenanteil nach Abzug der Landeszuweisungen und der durchschnittlichen Elternbeiträge)



Schuljahr Schule WvKS AMS – Nord AMS – Süd ALS SaL Lotte HGS Gesamt



2010/2011



2011/2012



2013/2014



54.375 € 96.375 € 44.950 € 47.850 € 72.500 € 54.375 € 128.500 € 498.925 €



63.800 € 96.375 € 44.950 € 54.375 € 90.625 € 54.375 € 128.500 € 533.000 €



72.500 € 64.250 € 63.075 € 54.375 € 108.750 € 63.800 € 143.920 € 570.670 € 9.425 €



72.500 € 32.125 € 81.200 € 54.375 € 126.875 € 72.500 € 160.625 € 600.200 € 27.550 €



498.925 €



533.000 €



580.095 €



627.750 €



bedarfsorientierte „freie“ Spitze bis zur 50 % Deckung (750 OGS Plätze)



Maximaler Finanzbedarf



2012/2013



2014/2015



145.00 €



Die finanziellen Auswirkungen sind auf Basis der aktuellen bekannten Rahmenbedingungen ermittelt und können sich naturgemäß in den nächsten Jahren verändern.



Finanzielle Auswirkungen – Investitionen (Teilfinanzplan B) (Ummöblierung der Klassenräume in kombinierte Ganztags- und Klassenräume)



Schuljahr Schule WvKS AMS – Nord AMS – Süd ALS SaL Lotte HGS Gesamt bedarfsorientierte „freie“ Spitze bis zur 50 % Deckung (750 OGS Plätze)



Finanzbedarf



2011



2012



2013



2014



./. ./. ./. ./. 20.000 € ./. ./. 20.000 € ./.



12.500 € ./. 12.500 € 12.500 € 30.000 € 12.500 € 12.500 € 92.500 € 6.250 €



25.000 € ./. 25.000 € 12.500 € 25.000 € 12.500 € 25.000 € 125.000 € 18.750 €



12.500 € ./. 25.000 € 12.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 125.000 € ./.



20.000 €



98.750 €



143.750 €



125.000 €



Die Schule am Lerchenweg hat sich bereits intensiv mit der Neugestaltung und der Möblierung der Ganztagsklassenräume befasst und in ihrer konzeptionellen Ausrichtung bereits berücksichtigt. An der Schule werden daher bereits im Sommer 2011 zwei Klassen mit innovativen Möbeln neu ausgestattet. Das zur Verfügung stehende Budget deckt die Kosten für die notwendige Ergänzung des Wand-Tafelsystems nicht ab. Dieser Teilansatz wurde daher im Folgejahr berücksichtigt.



Fortsetzung FortsetzungBeschlussvorlage Beschlussvorlage
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Um Fehlentwicklungen vorzubeugen ist beabsichtigt, den anderen Schulen die Einrichtung eines Musterraumes zu ermöglichen. Auf Basis der gemachten Erfahrungen sollte in den Folgejahren dann ggf. die weitere Ausstattung von Räumen erfolgen. Insofern wurde in der Kalkulation für das Jahr 2012 je Schule zunächst nur eine Raumausstattung kalkuliert.



VII. Konkrete Handlungsbedarfe Durch die Einrichtung der 5. Gruppe im kommenden Schuljahr wurden Voraussetzungen für den Einstieg in einen zweiten Ganztagszug geschaffen. Im Zuge der vorgelegten Entwicklungs-planung benötigt die Schule eine verbindliche Zusage über den sukzessiven Ausbau, damit Sie weiterhin und nachhaltig an diesem vorbildlichen Konzept arbeiten kann. An einigen Standorten ergeben sich durch den Ausbau des Ganztages Konsequenzen für die Fortführung des ehemaligen Programms „acht bis eins“ (räumlich, personell, organisatorisch) die noch konkretisiert werden müssen. Die Entwicklung an der Armin-Maiwald-Schule ist durch die Dependancensituation stark beeinflusst. Hier ist Frage der OGS Trägerschaft möglichst rasch zu klären. In diesem Zusammenhang sollte auch die Standortfrage analysiert werden. Durch etwaige Kapazitätsengpässe in der Zukunft, ist es von besonderer Bedeutung, die Auswahlkriterien für die Vergabe eines OGS-Platzes näher zu prüfen. Nach Rückmeldung der Schulen werden die Kriterien der Satzung grundsätzlich bei der Vergabe der Plätze angewandt. Aus Gründen der Rechtssicherheit strebt die Verwaltung an, dass Verfahren unter Beteiligung der Schulen und der OGS Träger zu standardisieren. Die Auswirkungen durch die inklusive Beschulung sind derzeitig in ihrer Tragweite noch nicht in allen Dimensionen absehbar. Die Festlegung des erweiterten Betreuungsschlüssels soll zunächst für die Schulen gelten, die bereits den gemeinsamen Unterricht anbieten. Im laufenden Prozess sind die inklusionsbedingten Veränderungen im Ganztag der anderen Schulen zu prüfen. VIII. weiteres Vorgehen April 2011 – erstes Sondierungsgespräch mit der Kreisverwaltung Mettmann Mai 2011 – Vorstellung der Planungsgrundlagen in der OGS Trägerkonferenz am 04.05.2011 Juni 2011 – Vorberatung der Entwicklungsplanung im JHA und im BKS Juli 2011 – Vorberatung der Entwicklungsplanung im HaFi und Verabschiedung im Rat



Anlagen: 20110503 OGS Entwicklung Anlage 1 - Satzung 20110503 OGS Entwicklung Anlage 2 - Erlass MSW NRW 20110503 OGS Entwicklung Anlage 3 - StGB NRW



OGATA-Satzung



40.1



Satzung der Stadt Monheim am Rhein über die Teilnahme am offenen Ganztag (außerunterrichtliche Angebote) der städtischen Grundschulen vom 06.06.2007 Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 folgende Satzung beschlossen: Rechtsgrundlagen: §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/SGV NRW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung.



§1 Rechtsträger und Rechtsnatur Die Stadt Monheim am Rhein betreibt und unterhält aufgrund der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport die Grundschulen als offene Ganztagsschulen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe können auch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe beauftragt werden. §2 Ziele und Aufgaben (1) Die offenen Ganztagsschulen in Monheim am Rhein haben zum Ziel, -



die Bildungsqualität und Chancengleichheit der Kinder zu verbessern und besonders benachteiligte sowie besonders leistungsstarke Kinder zu fördern,



-



die Kompetenz von Kindern in allen Lebensbereichen (sozial, emotional, kognitiv und pragmatisch) zu unterstützen und zu fördern,



-



die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern,



-



Bildung und Erziehung gemeinsam zu gestalten und



-



Kindern durch außerunterrichtliche Angebote bildende sowie sportliche Freizeitgestaltungen zu ermöglichen.
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(2) In der offenen Ganztagsschule können Kinder unter der Leitung von ausgebildeten Erziehungskräften altersgemäßen Aktivitäten und Beschäftigungen nachgehen, die ihre Entwicklung fördern. Sie nehmen gemeinsam ein Mittagessen ein, erhalten Anleitung und Hilfestellung bei der Hausaufgabenerledigung und bildende sowie sportliche Angebote für ihre Freizeit. (3) Das Betreuungsangebot dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Es ist keine auf Gewinnerzielung gerichtete öffentliche Einrichtung. Alle Einnahmen dürfen nur zur Erfüllung der in dieser Satzung festgesetzten Inhalte und Aufgaben des Betreuungsangebotes verwendet werden. §3 Aufnahme (1) Über die Aufnahme eines Kindes in den offenen Ganztag entscheiden die jeweiligen Schulleitungen der offenen Ganztagsschule im Rahmen der unter Absatz 2 aufgeführten Aufnahmekriterien. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. (2) Eine Aufnahme erfolgt im Rahmen der vorhandenen Ganztagsplätze (25 Plätze pro Gruppe). In den Baumberger Grundschulen werden vorrangig Kinder aus dem Ortsteil Baumberg aufgenommen. In den Monheimer Grundschulen werden vorrangig Kinder aus dem Ortsteil Monheim aufgenommen. Kindern aus anderen Schulbezirken kann die Aufnahme über einen Antrag auf Besuch einer nichtzuständigen Schule gem. § 39 Abs. 3 des Schulgesetzes ermöglicht werden. (3) Falls mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, werden bei den Aufnahmeentscheidungen folgende Kriterien zu Grunde gelegt: Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen. Kinder von berufstätigen Eltern bzw. Elternteilen werden vorrangig berücksichtigt. Kinder von berufstätigen allein erziehenden Elternteilen werden vorrangig vor beiderseits berufstätigen Eltern aufgenommen. (4) Sozial benachteiligte Kinder können auch unabhängig von diesen Kriterien auf Empfehlung der Schulleitung oder des Jugendamtes im gegenseitigen Einvernehmen einen Ganztagsplatz erhalten, wenn dies zu ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung unbedingt erforderlich ist. §4 Ausschluss Ein Kind kann durch die Stadt Monheim am Rhein von der Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule ausgeschlossen werden, insbesondere wenn • • • • •



die Erziehungsberechtigten ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen, das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt, die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten von diesen nicht mehr ermöglicht wird, die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. Seite 2 von 3
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§5 Zahlungspflicht und Anmelde-/Abmeldebedingungen (1) Für die Teilnahme von Kindern am offenen Ganztag der jeweiligen städtischen Grundschulen sind Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Entgeltordnung der Stadt Monheim am Rhein vom 06.06.2007) zu entrichten. (2) Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, mit der schriftlichen Anmeldung ihres Kindes zum offenen Ganztag ein Entgelt zu zahlen. Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein Schuljahr (01.08. – 31.07.). Sie verlängert sich automatisch bis zum Ende der Grundschulzeit für ein weiteres Schuljahr, falls nicht jeweils bis zum 01.04. eine schriftliche Abmeldung erfolgt. (3) Eine außerordentliche Abmeldung zu anderen Terminen ist nur aus schwerwiegenden Gründen (z.B. Schulwechsel, längere Krankheit, Änderung der Personensorge) möglich. Hierüber entscheidet der Schulträger im Benehmen mit den Schulleitungen.



§6 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.07.2007 in Kraft. Die Satzung der Stadt Monheim am Rhein über die Teilnahme am offenen Ganztag (außerunterrichtliche Angebote) der städtischen Gemeinschaftsgrundschulen Geschwister-Scholl-Schule, HermannGmeiner-Schule, Schule am Lerchenweg und Katholischen Grundschule Lottenschule vom 29.06.2006 wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt.
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Ein gelingender Ganztag stellt hohe Qualitätsanforderungen. Die Landesregierung wird daher die Fördersätze für die offene Ganztagsschule im Primarbereich zum 1.2.2011 erhöhen und damit Qualität sichern.



Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 40190 Düsseldorf



An die Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster



23. Dezember 2010 Seite 1 von 18 Aktenzeichen: 515 6.08.06.11.01 - 89437 bei Antwort bitte angeben



Auskunft erteilt: Dr. Norbert Reichel















Ganztagsschulen und Ganztagsangebote; hier: Zusammenfassung der bestehenden Erlasse



Telefon 0211 5867-3398 Telefax 0211 5867-3220 [email protected]



Die Landesregierung beabsichtigt den weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau von Ganztagsangeboten und schulischen Betreuungsangeboten. Sie verfolgt damit die folgenden für eine bedarfsgerechte, kohärente und qualitativ anspruchsvolle Bildungs-, Jugend-, Familienund Sozialpolitik zentralen Ziele: •



die umfassende Bildungsförderung möglichst aller Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrem sozialen und kulturellem Hintergrund,



•



die Unterstützung der Eltern in der Erfüllung ihrer erzieherischen Aufgaben,



•



die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,



•



die Stärkung der Kommunen als attraktive Bildungsstandorte, auch im Hinblick auf ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung,



•



die Beteiligung der Eltern sowie der Kinder und Jugendlichen an Konzeption und Umsetzung der Angebote,



•



die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe, Kultur, Sport und weiteren Partnern im Rahmen einer kommunalen Bildungsplanung.



In diesem Rahmen bieten insbesondere Ganztagsschulen eine qualitativ hochwertige Mischung von pflichtigen und freiwilligen Angeboten, an denen möglichst viele Kinder und Jugendliche je nach Bedarf und Bedürfnissen teilnehmen können. Aber auch außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote an Halbtagsschulen bieten Kindern und Jugendlichen Anregungen und neue Bildungserlebnisse.



Die Landesregierung beabsichtigt darüber hinaus – im Rahmen der durch den Haushaltsgesetzgeber für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel – einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau von offenen Ganztagsschulen im Primarbereich sowie von gebundenen Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I. Schließlich stellt die Landesregierung bis auf Weiteres auch Landesmittel für schulische Betreuungsangebote zur Verfügung, beispielsweise im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung. Die Landesregierung wird die Kommunen, die freien Träger aus Jugendhilfe, Kultur und Sport sowie die Schulen unterstützen – auch bei der erforderlichen Qualitätsentwicklung. Der vorliegende Erlass ist Ausgangspunkt für weitere Debatten um die quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Ausgestaltung des Ganztags. Die Bildungskonferenz diskutiert zurzeit unter Beteiligung vieler landesweit tätiger Organisationen und Verbände über Empfehlungen, die weit über die Reichweite von Erlassen hinausgehen und in den kommenden Jahren im Landtag Anlass zu Debatten geben könnten, auch die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Ganztags weiterzuentwickeln. Unter diesen Voraussetzungen werden die folgenden Erlasse geändert, neu gefasst beziehungsweise aufgehoben:



I. Die folgenden Erlasse werden geändert: 1. RdErl. des MSW vom 31.7.2008 „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“) (BASS 11-02 Nr. 9)



Anschrift: Völklinger Straße 49 40221 Düsseldorf Telefon 0211 5867-40 Telefax 0211 5867-3220 [email protected] www.schulministerium.nrw.de Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahnen S 8, S 11, S 28 (Völklinger Straße) Rheinbahn Linien 704, 709 (Georg-Schulhoff-Platz)



2. RdErl. des MSJK vom 12.2.2003 „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich“ (BASS 11-02 Nr. 19). 3. RdErl. des MSW vom 31.7.2008 „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote“ (BASS 11 – 02 Nr. 24). 4. RdErl. des MSW v. 18.7.2005: „Verwaltungsvorschriften zu § 57 Absatz 1 SchulG – Aufsicht“ (BASS 12-08 Nr.1). 5. RdErl. des KM v. 24.6.1992 „Fünf-Tage-Woche an Schulen“ (BASS 12-62 Nr.1).
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II. Der folgende Erlass ist neu: zu BASS 12-63: Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I



Eine zusätzliche Förderung von weiteren Angeboten aus anderen Programmen (z.B. „Kultur und Schule“, „Jedem Kind ein Instrument“, „Kinder- und Jugendförderplan“) ist zulässig, wenn diese im Rahmen der Ganztags- und Betreuungsangebote stattfinden.“ 3. Nummer 8 wird gestrichen. 4. Nummer 9 und Nummer 10 werden Nummer 8 und 9.



Der zweite Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nummer 19) wird wie folgt geändert: III. Die folgenden Erlasse werden aufgehoben: 1. RdErl. d. MSW vom 25.1.2006 „Ganztagsschulen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I / Neue erweiterte Ganztagshaupt- und Ganztagsförderschulen“ (BASS 12 – 63 Nr. 2) 2. Rd.Erl. d. MSW v. 20.4.2006 “Besondere Regelungen im Rahmen der Beteiligung von Förderschulen am Ausbau erweiterter Ganztagsangebote (BASS 12 – 63 Nr. 2.1) 3. RdErl. d. MSW vom 26.1.2006 „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ (BASS 12 – 63 Nr. 4) 4. Rd.Erl. d. MSW vom 31.7.2008 „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Pädagogische Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote“ (BASS 12 – 63 Nr. 6) 5. Rd.Erl. d. MSW v. 25.1.2006 “Qualitätsoffensive Hauptschule / Ausbau des Ganztagsangebotes an Hauptschulen; Genehmigung des erweiterten Ganztagsbetriebs / Zuweisung und Verwendung des Ganztagszuschlags” (BASS 11 – 02 Nr. 21)



zu I. Der erste Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nr. 9) wird wie folgt geändert: 1. Es wird folgende neue Nummer 5.5 eingefügt: „Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium für Grundschulverbünde (§ 82 Absatz 3 SchulG) und organisatorische Zusammenschlüsse (§ 83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.“ 2. Nummer 6 erhält folgende Fassung: “Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht nach diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.
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1. Nummer 2, Absatz 1 erhält folgende Fassung: „Gefördert werden außerunterrichtliche Angebote in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich. In Förderschulen mit Primarbereich und Sekundarstufe I können auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 in die Förderung einbezogen werden.“ 2. Nummer 5.4 erhält folgende Fassung: „Bemessungsgrundlage 5.4.1 Der Grundfestbetrag beträgt 700 EUR pro Schuljahr und Kind beziehungsweise 1.400 EUR für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro Schuljahr. Zusätzlich werden Lehrerstellen nach einem Stellenschlüssel von 0,2 Lehrerstellen pro 25 Schülerinnen und Schüler oder pro 12 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugewiesen. An Stelle von 0,1 Lehrerstellen kann grundsätzlich nach § 94 Absatz 2 SchulG ein Festbetrag in Höhe von 235 EUR pro Schülerin oder Schüler beziehungsweise 490 EUR pro Schülerin oder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gewährt werden. Für Träger genehmigter Ersatzschulen besteht kein Wahlrecht. Ihnen wird stets an Stelle der Lehrerstellenanteile ein Festbetrag in Höhe von 440 EUR pro Schülerin oder Schüler oder bei Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Höhe von 920 EUR gewährt. 5.4.2 In Pilotregionen mit Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung können auch Kinder ohne formal festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf mit erhöhten Fördersätzen berücksichtigt werden, wenn sie in den Grundschulen intensiv und umfassend sonderpädagogisch gefördert werden. Bei der Bemessung des Umfangs gilt als Richtschnur das Verhältnis zwischen Kindern in offenen Ganztagsschulen mit beziehungsweise ohne sonderpädagogischen Förderbedarf auf Landesebene aus dem Schuljahr 2009/2010.
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5.4.3 Der Festbetrag kann flexibel je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen und differenzierten Förderbedarfen der Kinder für entstehende Personal- und Sachkosten verwendet werden. 5.4.4 Unterjährige An- und Abmeldungen (zum Beispiel aufgrund von Wohnortwechsel oder unvorhersehbaren Förder- und Betreuungsbedarfen) und der Ausschluss von Schülerinnen und Schülern (zum Beispiel aufgrund unregelmäßiger Teilnahme, fehlender Zahlung von Elternbeiträgen) sind ohne Folgen für die gewährte Landesförderung möglich. 5.4.5 Eine zusätzliche Förderung von weiteren Angeboten aus anderen Programmen (z. B. „Kultur und Schule“, „Jedem Kind ein Instrument“) ist zulässig, wenn diese im Rahmen der offenen Ganztagsschule stattfinden. 5.4.6 Für andere Betreuungsformen an einer offenen Ganztagsschule (zum Beispiel Frühstücksangebote, Vor- und Übermittagbetreuung, Silentien, Angebote nach 16 Uhr, ergänzende Ferienangebote sowie in Einzelfällen auch bei besonderen Förderangeboten vor 16 Uhr) erhält der Schulträger je offener Ganztagsschule für Grundschulen eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses von 5.500 €, für Förderschulen von 6.500 €. Mit der Pauschale ist kein Anspruch einer offenen Ganztagsschule auf Zuweisung in voller Höhe verbunden. Der Schulträger kann die Pauschale je nach den in den Schulen bestehenden Bedarfen unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Betreuungsangebote flexibel verteilen. 5.4.7 Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium für Grundschulverbünde (§ 82 Absatz 3 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.“ 3. Nummer 5.5 erhält folgende Fassung: „Eigenanteile Der Schulträger erbringt für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich Eigenanteile in Höhe von 410 € pro Schülerin oder Schüler. Auf diese Eigenanteile können Elternbeiträge angerechnet werden. Nähere Regelungen zu Elternbeiträgen enthält Nummer 8 des RdErl. des MSW v. ……..2010 (BASS 12 – 63). “ 4. In Nummer 6.2.2 wird folgender Satz 3 angefügt: „Stichtag für die Zahl der förderfähigen Ganztagsplätze ist der erste Schultag nach den Herbstferien des jeweils laufenden Schuljahres. Maßgeblich ist die Zahl der an diesem Tag für eine tägliche und regelmäßige Teilnahme angemeldeten Schülerinnen und Schüler.“ 5. Nummer 7 erhält folgende Fassung: „Ersatzschulen „Die Träger von Ersatzschulen können entsprechend verfahren und eine Förderung ausschließlich als Zuwendungen in Form von Barmitteln erhalten. Als Ganztagsschulen i.S. der Nummer 2 Absatz 2 5
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gelten nur die Schulen, deren Ganztagszuschlag refinanziert wird. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.“ 6. Es wird folgende neue Nummer 8 angefügt: „Diese Richtlinien treten zum 1.2.2011 in Kraft und gelten längstens bis zum 31.7.2016.“



Der dritte Bezugserlass (BASS 11 – 02 Nr. 24) wird wie folgt geändert: 1. Nummer 1, Absatz 1 erhält folgende Fassung: „Das Land fördert im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ nach Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten.“ 2. Nummer 2 erhält folgende Fassung: „Gefördert werden Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie zur Durchführung von außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten durch Träger aus Jugendhilfe, Kultur, Sport und weitere außerschulische Partner an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.“ 3. Nummer 4 erhält folgende Fassung: „Zuwendungsvoraussetzungen Die Maßnahmen werden in dem Rahmen gefördert, in dem von den Schulen keine Lehrerstellenanteile aus dem Stellenzuschlag für den Ganztag beziehungsweise eine pädagogische Übermittagbetreuung in Anspruch genommen werden und wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: a) in Halbtagsschulen: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur pädagogischen Übermittagbetreuung für Schülerinnen und Schüler an Tagen mit verpflichtendem Unterricht am Nachmittag, gegebenenfalls von ergänzenden außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten sowie einer Gelegenheit zur Einnahme eines Imbisses oder einer Mahlzeit“, b) in Ganztagsschulen: Durchführung von Ganztagsangeboten, c)



Teilnahmemöglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I der jeweiligen Schule,



d) Mindestdauer der Maßnahme: ein Schuljahr.“ 4. Es wird folgende neue Nummer 5.6 eingefügt: „Organisatorischer Zusammenschluss von Schulen
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Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium für organisatorische Zusammenschlüsse (§ 83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.“ 5. In Nummer 8 werden folgende Sätze angefügt: „Der Ersatzschulträger hat daher bei gebundenen Ganztagsschulen, für die ein Ganztagszuschlag refinanziert wird, die Möglichkeit, bis zur Höhe der in Nr. 5.4.2 genannten Stellenanteile und Euro-Beträge Stellenanteile des Ganztagszuschlags für die in Nummer 2 genannten Zwecke zu verwenden und hierfür nach den §§ 105ff. SchulG eine Refinanzierung über den Ganztagszuschlag zu erhalten. Eine gesonderte Antragstellung ist nach dieser Förderrichtlinie nicht erforderlich. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.“
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2. Nummer 6.2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Eine mehr als nur geringfügige Verkürzung der Mittagspause oder Samstagsunterricht sind nur noch solange übergangsweise möglich, bis die Infrastruktur für eine Mittagspause geschaffen worden ist, längstens jedoch bis zum 31. Juli 2013.“



zu II. Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I (BASS 12 – 63)



1. Grundlagen Der vierte Bezugserlass (BASS 12 – 08 Nr. 1) wird wie folgt geändert: 1. In Nummer 1 erhält Absatz 6 folgende Fassung: „Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Klassen 5 und 6 der Sekundarstufe I dürfen auch bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall grundsätzlich nur zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten nach Hause entlassen werden. Über Änderungen des Stundenplans und der Öffnungszeiten der außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote sind die Eltern rechtzeitig zu informieren.“ 2. In Nummer 1 erhält Absatz 7 folgende Fassung: „Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen das Schulgrundstück während der Zeiten ihrer verpflichtenden Teilnahme in Ganztagsschulen nicht verlassen. Gleiches gilt grundsätzlich im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung. Wenn ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz vorliegt, kann die Schulleitung Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 auf Antrag – bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern auf Antrag der Eltern – gestatten, das Schulgrundstück in der Mittagspause und in Freistunden zu verlassen. Die Aufsicht der Schule entfällt für Schülerinnen und Schüler, die das Schulgrundstück verlassen.“



Der fünfte Bezugserlass (BASS 12 – 62 Nummer 1) wird wie folgt geändert: 1. Nummer 1.2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Die Schule kann im Einvernehmen mit dem Schulträger Unterricht an höchstens zwei Samstagen im Monat erteilen, wenn der Unterricht nicht auf fünf Tage verteilt werden kann, weil dies die Fachraumbelegung, die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Schulsportes, der Einrichtungen für die Mittagspause oder die Organisation des Schülertransportes notwendig machen.“
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1.1 In Nordrhein-Westfalen gibt es gebundene Ganztagsschulen – diese auch als erweiterte gebundene Ganztagsschulen – (§ 9 SchulG Absatz 1 SchulG), offene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 3 SchulG) und außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Absatz 2 SchulG). 1.2. Gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschulen und außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote unterscheiden sich in Bezug auf Teilnahmepflichten und -möglichkeiten wie folgt: •



In einer gebundenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 SchulG) nehmen alle Schülerinnen und Schüler der Schule an den Ganztagsangeboten teil. Mit Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die gebundene Ganztagsschule wird die regelmäßige Teilnahme an den Ganztagsangeboten dieser Schule für sie in dem in Nummer 5.1 beschriebenen Zeitrahmen verpflichtend.



•



In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule an den außerunterrichtlichen Angeboten teil. Die Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljahres und verpflichtet in der Regel zur regelmäßigen und täglichen Teilnahme an diesen Angeboten.



•



Zu den außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) gehören im Primarbereich die „Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“ und „Silentien“, in der Sekundarstufe I die „pädagogische Übermittagbetreuung und weitere Ganztagsund Betreuungsangebote“. An diesen Angeboten nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule teil. Eine regelmäßige und tägliche Teilnahme ist nicht erforderlich.



1.3 Eine zentrale Grundlage ist die Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen aus Kultur und Sport, Wirtschaft und Handwerk sowie weiteren außerschulischen Partnern. Sie soll fortgeführt und weiter intensiviert
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werden. Die Beteiligung von gewinnorientierten Trägern und kommerziellen Nachhilfeinstituten ist unzulässig (§ 55 SchulG). 1.4 Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Absatz 2 SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Absatz 1 KiBiz). Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen. Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es bedarfgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten.
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3. Merkmale von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten 3.1 Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch einer offenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 SchulG) gehören beispielsweise •



Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen, die auch besondere soziale Problemlagen berücksichtigen,



•



ein verlässliches Zeitraster und eine sinnvoll rhythmisierte Verteilung von Lernzeiten auf den Vormittag und den Nachmittag, auch unter Entwicklung neuer Formen der Stundentaktung,



•



die Öffnung von Schule zum Sozialraum und die Zusammenarbeit mit den dort tätigen Akteuren „auf Augenhöhe“,



•



Förderkonzepte und -angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen (zum Beispiel Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Bewegungsförderung),



•



die Förderung der Interessen der Schülerinnen und Schüler durch zusätzliche themen- und fachbezogene oder fächerübergreifende, auch klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Angebote und außerunterrichtliche Praktika,



•



zusätzliche Zugänge zum Lernen und Arbeitsgemeinschaften (zum Beispiel Kunst, Theater, Musik, Werken, Geschichtswerkstätten, naturwissenschaftliche Experimente, Sport) sowie sozialpädagogische Angebote, insbesondere im Rahmen von Projekten der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel interkulturelle, geschlechtspezifische, ökologische, partizipative, freizeitorientierte und offene Angebote),



•



Anregungen und Unterstützung beim Lösen von Aufgaben aus dem Unterricht und Eröffnung von Möglichkeiten zur Vertiefung und Erprobung des Gelernten sowie zur Entwicklung der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen und Gestalten,



•



Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen, für Selbstbildungsprozesse und für selbstbestimmte Aktivitäten,



•



ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung mit entsprechenden Ruhe- und Erholungsphasen und von Kindern und Jugendlichen frei gestaltbaren Zeiten,



•



Angebote zur gesunden Lebensgestaltung, u.a. zu einer gesunden Ernährung,



•



vielfältige Bewegungsanreize und –angebote,



•



die Einbindung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler an Konzeption und Durchführung der Angebote,



2. Ziele und Qualitätsentwicklung 2.1 Ziel ist der Ausbau von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zu einem attraktiven, qualitativ hochwertigen und umfassenden örtlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern orientiert. Die individuelle ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen, die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten und ihr Wissenserwerb sollen systematisch gestärkt werden. Dies soll durch eine flexible und bedarfsgerechte Mischung von verpflichtenden und freiwilligen Angeboten sichergestellt werden. 2.2 In allen Landesteilen soll eine möglichst vergleichbare Qualität sichergestellt werden. Die Landesregierung unterstützt die örtlichen Entwicklungsprozesse, beispielsweise durch Beratungsleistungen, wissenschaftliche Begleitvorhaben, ergänzende Erhebungen sowie durch Rahmenvereinbarungen mit gemeinwohlorientierten Partnern. 2.3 Die Schulaufsicht unterstützt die jeweiligen örtlichen Entwicklungsprozesse von Schulen, Trägern und Kommunen, beispielsweise durch Beratungsleistungen, Unterstützung in Konfliktsituationen oder Mitarbeit in Steuergruppen und Qualitätszirkeln.
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•



Unterstützungsangebote für Eltern, zum Beispiel zu Erziehungsfragen, der Beratung und Mitwirkung,



•



in der Sekundarstufe I auch die Orientierung auf Aspekte der Berufs- und Ausbildungsreife oder der Hochschulreife sowie Lebensplanung.



Offene und gebundene Ganztagsschulen setzen diese Merkmale im Rahmen ihrer Ressourcen und Möglichkeiten um. 3.2 Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Absatz 2 SchulG) können sich inhaltlich im Rahmen ihrer Ressourcen an den Merkmalen von Ganztagsschulen orientieren.



4. Einrichtungsverfahren 4.1 Ganztagsschulen sind Gegenstand der Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung (§ 80 SchulG, § 80 SGB VIII und § 7 KJFöG), auch im Rahmen von regionalen Bildungsnetzwerken. 4.2 Der Schulträger entscheidet, ob eine Schule als gebundene Ganztagsschule geführt wird. Vorher hört er die Schule an (§ 76 Satz 2 Nummer 7 SchulG). Über deren Stellungnahme entscheidet die Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 22 SchulG). Die Entscheidung des Schulträgers bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung. 4.3 Der Schulträger entscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz, ob eine Schule als offene Ganztagsschule geführt wird (§ 9 Absatz 3 Satz 3 SchulG). 4.4 Über außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2 SchulG) entscheidet die Schule mit Zustimmung der Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 6 SchulG). Der Schulträger ist zu beteiligen. 4.5 Der Schulträger und der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützen die Schulen und ihre außerschulischen Partner bei der Planung und Organisation ihrer außerunterrichtlichen Angebote. Sie beteiligen die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Kirchen, Musikschulen, Vereine und weitere Träger. Bei den Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten ist der gemeinnützige Sport zu berücksichtigen.



5. Zeitrahmen und Öffnungszeiten 5.1 Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 1 SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel auf mindestens drei Unterrichtstage über jeweils mindestens sieben Zeitstunden, in der Regel von 8 bis 15 Uhr. Er erhöht sich in erweiterten gebundenen Ganztagsschulen in der Regel auf jeweils mindestens vier Unterrichtstage mit jeweils mindes-
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tens sieben Zeitstunden. Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler ist in diesem Zeitrahmen verpflichtend. Gebundene und erweiterte gebundene Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I führen über den für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Zeitrahmen hinaus weitere außerunterrichtliche Angebote durch, zum Beispiel nach 15 Uhr oder an weiteren Wochentagen. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an diesen Angeboten ist in der Regel freiwillig. Die Schule kann diese Angebote für einen Teil der Schülerinnen und Schüler als verpflichtend erklären. In der Sekundarstufe I kann die Schule für die unteren Klassen einen größeren Zeitrahmen als für die oberen Klassen vorsehen. 5.2 Der Zeitrahmen offener Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf auch länger, mindestens aber bis 15 Uhr. 5.3 Der Zeitrahmen in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) orientiert sich an den jeweiligen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsbedarfen. 5.4 Hausaufgaben werden in offenen und gebundenen Ganztagsschulen in das Gesamtkonzept des Ganztags integriert (RdErl. d. KM v. 2.3.1974 „Hausaufgaben in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I“ - BASS 12 – 31 Nr. 1). 5.5 In den Zeitrahmen sollen je nach Bedarf auch bewegliche Ferientage und Ferien einbezogen werden, gegebenenfalls als schulübergreifendes Ferienprogramm.



6. Infrastruktur und Organisation 6.1 Der Schulträger stellt die erforderliche Infrastruktur bereit. 6.2 Für Angebote außerschulischer Träger sollen Schulräume kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Angebote außerschulischer Träger können auch außerhalb des Schulgeländes durchgeführt werden. Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII ist nicht erforderlich. 6.3 Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses. In Ganztagsschulen stellt er dafür Räume, Sach- und Personalausstattung bereit. Er trägt die sächlichen Betriebskosten. Die konkrete Umsetzung kann im Einvernehmen mit der Schule auch von Dritten geleistet werden, beispielsweise einem außerschulischen Träger, einem Eltern- oder Mensaverein. 6.4 Benachbarte Schulen können gemeinsame außerunterrichtliche Angebote vorhalten. Der Schulträger kann Angebote zur Förderung besonderer Begabungen und für Kinder und Jugendliche mit besonderen 12



Seite 12 von 18



Förderbedarfen (zum Beispiel zur Talentförderung in Sport und Kultur oder zur Förderung naturwissenschaftlicher Fähigkeiten, muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, Deutsch als Fremdsprache) für Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen an einer Schule konzentrieren. 6.5 Jede Ganztagsschule entwickelt, auch unter Beteiligung der außerschulischen Kooperationspartner, ein Ganztagskonzept, das regelmäßig fortgeschrieben wird. Dieses Konzept orientiert sich an den in Nummer 3.1 beschriebenen Merkmalen und ist Teil des Schulprogramms. Über das Konzept entscheidet die Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 6 SchulG). 6.6 Die Teilnehmendenzahl an den einzelnen Angeboten beziehungsweise die Gruppengröße richtet sich nach dem Inhalt der Angebote und den individuellen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler. 6.7 Alle beteiligten Personen und Einrichtungen sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für einen regelmäßigen und fachgerechten Austausch zwischen den Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den außerunterrichtlichen Angeboten. 6.8 Die Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Schule und außerschulischem Träger beruht auf einer Kooperationsvereinbarung. Partner dieser Vereinbarung sind der Schulträger, die Schulleiterin oder der Schulleiter und der außerschulische Träger. Der Schulträger beteiligt den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Schulleiterin oder der Schulleiter berücksichtigt die Beschlüsse der Schulkonferenz. Die Vereinbarung hält insbesondere Rechte und Pflichte der Beteiligten fest und regelt die gegenseitigen Leistungen der Kooperationspartner sowie u.a. die Verfahren zur Erstellung und Umsetzung des pädagogischen Konzepts, den Zeitrahmen, den Personaleinsatz, darunter u.a. die Verwendung von Lehrerstellenanteilen, Vertretungs- und Aufsichtsregelungen, Regelungen für den Umgang bei Konflikten, erweiterte Mitwirkungsmöglichkeiten des Personals außerschulischer Träger sowie Regelungen zur Beteiligung der Eltern und der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. 6.9 Die Schule vereinbart mit Zustimmung der Schulkonferenz mit ihren Kooperationspartnern besondere Regelungen zur Mitwirkung der pädagogischen Kräfte der außerschulischen Partner (§ 75 Absatz 4 SchulG). Es wird empfohlen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Vertreterinnen und Vertreter außerunterrichtlicher Angebote in Ganztagsschulen in den schulischen Gremien zu beteiligen (§§ 66 Absatz 7 SchulG, 68 Absatz 4 SchulG, 75 Absatz 4 SchulG). 6.10 Bei einem Anmeldeüberhang können auswärtige Schülerinnen und Schüler auch dann abgewiesen werden, wenn sie in ihrer Heimatgemeinde nur eine Halbtagsschule der gewünschten Schulform besuchen können (§ 46 Absatz 5 SchulG). 13
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7. Das Personal 7.1 Die Qualifikation des Personals richtet sich nach den Förder- und Betreuungsbedarfen der Kinder und Jugendlichen. 7.2 Lehrerstellenanteile sind möglichst für Angebote zu nutzen, die die Kinder ergänzend zum Unterricht individuell fördern und fordern (zum Beispiel zusätzliche Arbeits- oder Wochenplanstunden, Sprachbildung, Mathematik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen). Möglich ist auch ihre Nutzung für Konzeption und Koordination. 7.3 Neben Lehrkräften sollen möglichst pädagogische und sozialpädagogische Fachkräfte, Musikschullehrerinnen und -lehrer, Künstlerinnen und Künstler, Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Sport sowie geeignete Fachkräfte weiterer gemeinwohlorientierter Einrichtungen eingesetzt werden. 7.4 Ergänzend können, nach Möglichkeit unter pädagogischer beziehungsweise sozialpädagogischer Begleitung, auch pädagogisch geeignete ehrenamtlich tätige Personen, Seniorinnen und Senioren, Handwerkerinnen und Handwerker, Eltern, ältere Schülerinnen und Schüler, Praktikantinnen und Praktikanten, Studierende, Zivildienstleistende und Teilnehmende am freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr und von Freiwilligendiensten tätig werden. 7.5 Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal liegen beim jeweiligen Anstellungsträger. Die Beschäftigung von Personal eines außerschulischen Trägers erfolgt im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 7.6 Ein außerschulischer Träger kann aus dem Kreis seines Personals eine Person zur Koordination seiner Angebote bestimmen, die eng mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter zusammenarbeitet. 7.7 Das Personal legt vor Aufnahme seiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis vor (§ 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz). Bei Personen, die in Begleitung mitwirken und bei Schülerinnen und Schülern kann auf ein erweitertes Führungszeugnis verzichtet werden. Im Übrigen gilt § 72 a SGB VIII. 7.8 Der Arbeitgeber belehrt sein Personal vor erstmaliger Aufnahme seiner Tätigkeit und anschließend mindestens im Abstand von zwei Jahren über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 Infektionsschutzgesetz beziehungsweise bei Personal im Küchen- und Mensenbereich nach §§ 43 und 44 Infektionsschutzgesetz. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das die Schule drei Jahre lang aufbewahrt.
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8. Elternbeiträge
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8.1 Elternbeiträge können nur für freiwillige Angebote erhoben werden, nicht jedoch für verpflichtende Angebote. 8.2 In offenen Ganztagsschulen im Primarbereich kann der Schulträger oder der öffentliche Jugendhilfeträger Elternbeiträge bis zur Höhe von 150 € pro Monat pro Kind erheben und einziehen. Er kann dies auf Dritte übertragen. Zusätzlich zur sozialen Staffelung der Beiträge nach Einkommen der Eltern können auch eine Ermäßigung für Geschwisterkinder, auch für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie ein Ausgleich zwischen Stadt- oder Gemeindeteilen oder Schulen mit unterschiedlich hohem Beitragsaufkommen vorgesehen werden (§ 9 Absatz 3 Satz 4 SchulG in Verbindung mit § 5 Absatz 2 KiBiz). 8.3 Der Schulträger, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Schulleiterin oder der Schulleiter sollen Eltern besonders förderungsbedürftiger Kinder auf die Möglichkeit einer Reduzierung oder eines Erlasses der Beitragszahlungen oder einer Übernahme von Beiträgen durch die wirtschaftliche Jugendhilfe (§ 90 SGB VIII) hinweisen. Ziel ist, eine Teilnahme dieser Kinder zu ermöglichen. 8.4 Für Ferienangebote und Mittagsverpflegung kann ein zusätzlicher Beitrag erhoben werden. 8.5 In außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten und in freiwilligen außerunterrichtlichen Angeboten gebundener Ganztagsschulen kann sich die Erhebung von Elternbeiträgen an den offenen Ganztagsschulen im Primarbereich orientieren. 8.6 Ist die Ganztagsschule nächstgelegene Schule der Schulform, besteht nach der Schülerfahrkostenverordnung grundsätzlich ein Anspruch auf Erstattung der Schülerfahrkosten. Ist die besuchte Schule lediglich die nächstgelegene Ganztagsschule, begründet dies keinen weitergehenden Anspruch auf Schülerfahrkosten (§ 9 Absatz 7 SchfkVO - BASS 11 - 04 Nummer 3.1). Der Schulträger ist ebenfalls nicht verpflichtet, Mehrkosten zu tragen, die durch die Teilnahme an außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten entstehen.



•



RdErl. d. MSWKS und d. MSWF v. 30. 8. 2002 „Sicherheitsförderung im Schulsport“ (BASS 18 – 23 Nr. 2) und



•



RdErl. d. KM v. 24. 5. 1976 “Grundausbildung in Erster Hilfe“ (BASS 18 – 24 Nr. 1).



Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt sicher, dass Aufsicht und Sicherheitsförderung auch vom Personal der außerschulischen Angebote im Sinne dieser Erlasse wahrgenommen werden, und gewährleistet die Einweisung in die Aufsichtspflicht. 9.3 Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten nach diesem Erlass teilnehmen, sind unfallversichert (§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII). Der Versicherungsschutz besteht auch an beweglichen Ferientagen und in den Ferien. Zuständig ist die Unfallkasse NordrheinWestfalen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. 9.4 Unter den Versicherungsschutz fallen die Teilnahme und die dafür zu Fuß oder mit einem privaten oder öffentlichen Verkehrsmittel zurückzulegenden Hin- und Rückwege. 9.5 Der Schulträger, ein Eltern- oder Förderverein oder ein anderer Träger gewährleisten den Versicherungsschutz für ihr jeweiliges Personal. 9.6 Eltern und andere Personen, die im Auftrag der Schule unentgeltlich und außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses in den Angeboten tätig sind, sind grundsätzlich über das Land bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen unfallversichert. 9.7 Für Personen, die auf der Grundlage eines Werkvertrages gegen Zahlung einer Vergütung tätig werden, scheidet ein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung aus. 9.8 Die Versicherungsträger gewährleisten bei Unfällen – unabhängig von der Frage des Verschuldens – die vorgeschriebenen Leistungen des Sozialgesetzbuches VII.



10. Lehrerstellenzuschlag und Finanzierung 10.1 Der Ganztagszuschlag beträgt nach Maßgabe des Haushalts für



9. Aufsicht, Sicherheitsförderung, Unfallversicherungsschutz 9.1 Angebote außerschulischer Träger gelten als schulische Veranstaltungen. 9.2 Für Aufsicht und Sicherheitsförderung gelten der



•



gebundene Ganztagsschulen 20 Prozent der Grundstellenzahl,



•



die Förderschulen mit Ausnahme der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen 30 Prozent der Grundstellenzahl,



•



Hauptschulen und Förderschulen mit erweitertem Ganztagsbetrieb (§ 9 Verordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG - BASS 11 – 11 Nr. 1).



•



RdErl. d. MSW v. 18. 7. 2005 „Verwaltungsvorschriften zu § 57 SchulG – Aufsicht“ (BASS 12 – 08 Nr. 1),



•



RdErl. d. KM vom 29.12.1983 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“ (BASS 18 – 21 Nr. 1),



Lehrerstellen werden nach Maßgabe des Haushalts auch für offene Ganztagsschulen im Primarbereich sowie für pädagogische Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I zugewiesen.
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10.2 Soweit Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, leistet das Land an Stelle von Lehrerstellen Zuschüsse für das Personal außerschulischer Träger. Die Zuschüsse dürfen auch für Koordinierung und Fortbildung verwendet werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet über die Inanspruchnahme von Stellenanteilen oder Barmitteln unter Berücksichtigung der inhaltlichen Beschlüsse der Schulkonferenz und bestehender Arbeitsverträge. 10.3 Nach Maßgabe des Haushalts leistet das Land darüber hinaus in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) und in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) Zuschüsse für Einsatz, Koordinierung und Fortbildung des Personals außerschulischer Träger (§ 94 Absatz 2 SchulG). 10.4 Die Finanzierung des Einsatzes von Personal in Anstellungsträgerschaft der Schulträger, der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe oder anderer Träger in außerunterrichtlichen Angeboten sowie den Umfang von Lehrerstellen in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich sowie Angeboten der pädagogischen Übermittagbetreuung beziehungsweise Ganztagsangeboten in der Sekundarsufe I regeln folgende Runderlasse: •



für die offene Ganztagsschule im Primarbereich: RdErl. d. MSJK „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ v. 12. 2. 2003 (BASS 11 – 02 Nr. 19).



•



für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich: RdErl. d. MSW „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“) v. 31.7.2008 (BASS 11 – 02 Nr. 9).



•



für Angebote außerschulischer Träger in gebundenen Ganztagsschulen sowie für pädagogische Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I: „RdErl. d. MSW „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung / Ganztagsangebote“ v. 31.7.2008 (BASS 11 – 02 Nr. 24).
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ihrer regelmäßigen wöchentlichen Pflichtstunden durchgeführt werden, nicht ausfallen. 10.7 Betreuungs- und Aufsichtszeiten, die von Lehrkräften während der Mittagspause, zum Beispiel in Mensen, Cafeterien, auf dem Schulgelände oder in Trainingsräumen, durchgeführt werden, werden zur Hälfte auf die Unterrichtsverpflichtung angerechnet. 10.8 Für die Betreuung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, von Schülertutorinnen und Schülertutoren, Praktikantinnen und Praktikanten oder Studierenden durch Lehrkräfte können Lehrerwochenstunden in diesem Rahmen im Verhältnis 1 : 6 (eine Lehrerwochenstunde für sechs Stunden Tätigkeit dieser Kräfte) verwendet werden. 10.9 Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium für die Finanzierung bei Grundschulverbünden (§ 82 Absatz 3 SchulG) und organisatorischen Zusammenschlüssen (§ 83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.



11. Ersatzschulen Für die Träger von Ersatzschulen gilt dieser Erlass entsprechend. Als gebundene Ganztagsschulen gelten nur die Schulen, deren Ganztagszuschlag refinanziert wird, als offene Ganztagsschulen im Primarbereich nur solche Schulen, die eine entsprechende Zuwendung nach dem RdErl. d. MSJK „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ (BASS 11 – 02 Nr. 19) erhalten. Abweichende Formen der Schulmitwirkung nach § 100 Absatz 5 SchulG bleiben unberührt. In Vertretung Ludwig Hecke



10.5 Die Lehrerstellenanteile und die zur Verfügung gestellten Mittel dürfen nicht für den Unterricht im Rahmen der Stundentafel und zur Bildung kleinerer Klassen verwendet werden. Unterrichtsstunden und Ergänzungsstunden, die auf der Grundlage der Stundentafel im Rahmen des Zeitrahmens gemäß Nummer 5 angeboten werden, dürfen nicht auf die Verwendung des Ganztagszuschlags angerechnet werden (Vermeidung von Doppelfinanzierung). 10.6 Die Schule stellt durch geeignete Vertretungskonzepte sicher, dass Unterricht und in gleicher Weise Angebote im Ganztag und in der pädagogischen Übermittagbetreuung, die von Lehrkräften im Rahmen
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Vorlage Nr. VIII/1396/1 

32.00. 5429000. Beratungskosten. Gesundheitscampus. 0. 20.000. 0. 20.000. 32.06. 5339100 AsylbewerberleistungsG. 800.000. 900.000. 800.000. 900.000.
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monheim am rhein - Rackcdn.com 

Smart Cities sollen intelligente LÃ¶sungen mit einem Mehrwert fÃ¼r BÃ¼rger,. Besucher und .... zusÃ¤tzlichen Service fÃ¼r den lokalen Einzelhandel, die BÃ¼rgerschaft.










 


[image: alt]





monheim am rhein AWS 

Monheim am Rhein zeichnete sich bereits in der Vergangenheit dadurch aus, eine besonders innovative Stadt zu ... GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung im Verwaltungsvorstand der Stadt Monheim am Rhein. Die Stadt benÃ¶tigte daher .... gÃ¼nstigste und leistungsstÃ¤rkste 
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Vorlage 2013 

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten. Dehnbare Materialien wie Jersey, Viskose/Elasthan,. Interlock, Sweat, Fleece oder Strick kÃ¶nnen verwendet werden.
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Vorlage MM 

AktivitÃ¤t (Bewegung zu Fuss) oder zu sozialen Kontakten (Anzahl Anrufe). Aus diesen ... verlassen hat und keine sozialen Kontakte mehr pflegte. Basierend auf ...
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Gutscheinformular Vorlage 
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Vorlage 1 

WÃ¤hrend Idioten als Erwachsene ihre Zeit sinnlos in einem. Sandkasten verbringen,. (Originalbildunterschrift). Quelle: Dokumentationszentrum Hadamar.
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Bauwesen - Stadt Monheim am Rhein 

Produktleistungen. Organisation und Verwaltung des Bereichs Bauwesen ... 00. Produkt: 60. Bereich: Leistungsdaten. Ist. 2012. Plan. 2013. Plan. 2014. P.
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Bestellformular_GESAMT Vorlage 

Firma, Name: Str. Nr.: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail: Datum / Unterschrift: /. NEU! Zahloption Kreditkarte (MasterCard/VISA). Karte: VISA. MasterCard. Karteninhaber: ...
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Vorlage MM 

Depressionen beginnen oft schleichend, das frÃ¼hzeitige Erkennen erster Symptome ist jedoch fÃ¼r den Verlauf der Krankheit entscheidend. An diesem Punkt ...
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herzrosette vorlage 
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Vorlage Belegungsplan 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Belegung x x x x x x x x/r r r x x x/x x x. Personen. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5.
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Finanzen - Stadt Monheim am Rhein 

Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung. Ausblick ..... Mehrbelastung wurde hier ein befristetet beschäftigter Mitarbeiter mit einem Teil seiner Kapazität ...
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Gebäude und Liegenschaftsmanagement - Stadt Monheim am Rhein 

Neubau der Städtischen Musik- und Kunstschule am Berliner Ring. - Abschluss ..... In einzelnen Büros sind die Bodenbeläge abgängig und müssen erneuert ...
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Vorlage Ã–kostromurkunde 

Das ist in etwa die Menge, die ein Wald mit einer FlÃ¤che von rund. 276 FuÃŸballfeldern pro Jahr speichern kann. Die Energieversorgung Kleinwalsertal GmbH ...
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Vorlage Ergebnisbericht - REGKLAM 

17.09.2009 - schreitenden Personalabbau in Frage gestellt sind. Des Weiteren konzentrieren sich waldbauliche. MaÃŸnahmen im Wesentlichen auf den ...
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MenÃ¼vorlage Winterversion 

Tranche vom Lachs mit GurkengemÃ¼se,. Graupenrisotto und Senfschaum oder. GrieÃŸschnitte auf Lauch-Rahm-RagoÃ»t und Waldpilzen mit WildkrÃ¤utern*. ***.
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Vorlage-Text-Stoffbeutel.png 

Page 1. Ich bin nicht ich habe.
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MenÃ¼vorlage Herbstversion 

Tranche vom Lachs mit geschmorter Bete,. Kartoffelmousseline und Meerrettichschaum. ***. Schokoladenbrownie mit eingelegter Ananas und Zweierlei von der ...
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Vorlage WMAN 2002 

Um Simulationsspiele in einem Blended-Learning-Kontext in die universitäre Lehre zu integrieren ..... Um voranzukommen, müssen sie Rätsel lösen. Hinterher.
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MenÃ¼vorlage Winterversion 

CrÃªpe Suzette von unserer CrÃªpe-Station. ***. Regionale und internationale KÃ¤se vom Brett. HEIMATSTÃœCKE. Amuse bouche. ***. Winterliche Salate vom ...
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Vorlage Winterversion - Samstag 

Frisch gebackener LeberkÃ¤se, geschmorte Lammschulter, RÃ¼cken vom AllgÃ¤uer Weiderind,. KrÃ¤uterhÃ¤hnchen, Schweinenacken mit Biersenf, heimische ...
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Monat / Jahr: Vorlage Belegungsplan 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Belegung x x x x x x. x x/r r r x x x/x x x. Personen. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 2. 2. 4. 4. 4. Name/Firma. Meyer. ASF. Schulz. ASF.
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Vorlage 2013 AWS 

Alle weichfallenden Gewebe machen hier eine gute Figur. Feste Stoffe wie Viskose, Satin, Chiffon, Seide oder Polyester, Microfaserstoff sind gut verwendbar. Ich empfehle fÃ¼r das 1. Mal feine Baumwolle, diese lÃ¤sst sich gut verarbeiten und verrutsch
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